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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 1168/2024 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung Datum: 17.04.2024 
Bearbeiter: Anne-Kathrin Wienecke Wahlperiode 2019 - 2024 

 

Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Ortschaftsrat Bellingen 18.04.2024 Anhörung OBM       ---------      

Ortschaftsrat Birkholz 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Bittkau 18.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Cobbel 24.04.2024 Anhörung OBM  

Ortschaftsrat Demker 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Grieben 22.04.2024 Anhörung OBM  

Ortschaftsrat Hüselitz 18.04.2024 Anhörung OBM       ---------      

Ortschaftsrat Jerchel 18.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Kehnert 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Lüderitz     

Ortschaftsrat Ringfurth 16.04.2024 Anhörung stellv. OBM      ---------      

Ortschaftsrat Schelldorf 18.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Schernebeck 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Schönwalde 18.04.2024  Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Tangerhütte 18.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Uchtdorf 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Uetz 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Weißewarte 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Ortschaftsrat Windberge 16.04.2024 Anhörung OBM      ---------      

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

02.05.2024 nicht empfohlen   4  |    5   |   0 

Stadtrat 02.05.2024 
abgelehnt, namentliche 

Abstimmung s. Seite 3 
  5  |  13   |   3 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

27.05.2024 nicht empfohlen   4  |    6   |   0 

Stadtrat 05.06.2024 abgelehnt   9  |  12   |   2 

Stadtrat          .2024   

 
 
Betreff: Nachtragshaushaltssatzung 2024 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt auf der Grundlage des 
Kommunalverfassungsgesetztes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.Juni 2014, 
in der jeweils zuletzt geänderten Fassung die Nachtragshaushaltssatzung nach § 103 KVG 
LSA für das Haushaltsjahr 2024 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, gemäß 
beiliegender Fassung. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja x Nein 

Jahr 2024  
1,4 Mio. EUR Produkt-Konto:  

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
 
Anlagen: Nachtragshaushaltssatzung, Liquiditätsplan 2024, Gesamtdokument incl. HH 
und HKK (nur online im Mandatos)   
 

 
 
 
 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Die Kommunen haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese hat 
der Stadtrat der EGem Stadt Tangerhütte auf seiner Sitzung am 31.01.2024 unter Absenkung 
der veranschlagten Liquiditätskredite, beschlossen. 
 
Seit dem 12.04.2024 liegt die erforderliche Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des 
LK Stendal vor. Die Liquiditätskredite sind satzungsmäßig mit 8,6 Mio. € genehmigt.  
 
Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Liquiditätskredit in Höhe von 8.600.000 € ist nicht 
ausreichend, um allen vertraglichen und gesetzlichen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen. Aus diesem Grund waren im ursprünglichen Haushaltsbeschluss 10 Mio. € 
veranschlagt.  
 
Selbst unter Berücksichtigung der durch die Kommunalaufsichtsbehörde angeordneten und 
durch den Bürgermeister zu verhängenden Haushaltssperre ab Inkraftsetzung der 
Haushaltssatzung (Plantermin 28.04.2024), ist der Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 8,6 
Mio. € nicht auskömmlich.  
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 103 
KVG LSA erlassen wird. Inhalt der Nachtragshaushaltssatzung ist lediglich die Erhöhung der 
veranschlagten Liquiditätskredite von 8,6 Mio. € auf 10,0 Mio. €. Weitere Änderungen am 
Haushaltsplan gibt es gegenüber der Beschlussfassung am 31.01.2024 nicht.  
  
Die Notwendigkeit der Höhe ist mit beiliegendem Liquiditätsplan für 2024 ausgewiesen.   
 
 
 
namentliche Abstimmung Stadtratssitzung am 02.05.2024: 

Herr W. Jacob Nein Herr M. Graubner Nein Frau Rita Platte Ja 
Herr A. Brohm Ja Herr. P. Jagolski Nein Herr M. Radke Enth. 
Herr. M. Bartoschewski Enth. Frau C. Kalkofen Nein Frau A. Schleef Ja 
Herr R.-P. Bierstedt Nein Frau S. Kraemer Nein Herr M. Sprunk Nein 
Frau E. Braun Nein Herr W. Maatz Nein Herr B. Strube Ja 
Herr. Dr. F. Dreihaupt Nein Herr M. Nagler Nein Herr. D. Wegener Nein 
Frau P. Fischer Ja Herr D. Pasiciel Enth. Herr S. Wegener Nein 

Abstimmungsergebnis:  3x Ja,  15x Nein,  3x Enthaltung 
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